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Rechtslage eindeutig:,,Überling" gehört zum Substanzwert

Mit den nun den Gemeinden zur Genehmigung beziehungsweise Unter-

fertig u ng vorgelegten Rech n u n gsa bsch [üssen werden d ie Kom m u nen

weiterhi n um i h ren gerechtfertigten Su bstanzwerterlös betrogen,

indem der sogenannte Überting trotz klarer Aussagen in den VfGH-

Erkenntnissen nach wie vor nicht zum Substanzwert gezählt wird.

Zum Teil ist eine Zuordnung der
in den Rechnungsabschlüssen
aufscheinenden Einnahmen vor-
erst gar nicht möglich, die Ge-

meinden müssen jeden Zettel.
jeden Beleg und jede Buchung
prüfen, das ist leider der trauri-
ge Befund.
Zu prüfen sein wird auch, ob
Verfahrenskosten der Agrarge-
meinschaften, Mitgliedsbeiträge
an die Plattform Agrar oder
,,Forschungsbeiträge" wie sie ge-

nannt werden, widerrechtlich
aus den Substanzerträgnissen
bzw. aus den Rücklagen bezahlt
wurden. Diese Aufwände sind
von den einzelnen Mitgiiedern
selbst zu bezahlen.
A1s Beispiel, dass nicht übertrie-
ben wird, kann die Gemeinde-
gutsagrargemeinschaft Tanzalpe

genannt werden, wo von den
j ährlichen Pachteinnahmen fü r
das Restaurantvon rd. 83.000
Euro im Jahr 2010 ledigiich 140
Euro flir die Gemeinde im Rech-

nungskreis II gebucht wurden.
Bei einer anderen Gemeindeguts-
agrargemeinschaft werden zum
Beispiel die Verluste, die der
Agrargemeinschaft zugerechnet
gehören bzw. von den Mitglie-
dern über Umlagen bezahlt
gehören, vom Substanzerlös der
Gemeinde in Abzug gebracht. Es

gibt keine Querfinanzierung aus

dem Substanzanteil der Gemein-
de an ihrem Gemeindegut. Jagd-
pacht ist ebenfalls Substanzerlös
und gehört der Gemeinde.
Jene den Agrargemeinschaften
in der Vergangenheit zugeflosse-
nen Einnahmen, die weder zur
Deckung von Auslagen verwen-
det noch entnommen wurden,
bilden die Rücklage. Im amtli-
chen Formular werden die ge-

samten Rücklagen und ,,Endebe-
stand des Vorjahres" in den
Rechnungskreis I transferiert
und somit automatisch der
Land- und Forstwirtschaft zu-
gerechnet, womit Einnahmen
und Erträge aus derVergangen-
heit für die Gemeinde verloren
sind. Tendenziell nehmen die
Rücklagen in den letzten zwei
Jahren rapide ab. Eine ÜberPrü-
fung der Rücklagen und deren
Entwicklung sowie deren Verbu-
chung ist unbedingt notwendig,
damit die Gemeinde ihre An-
sprüche auch für die Vergangen-
heit wahrnehmen kann. Dass

generell eine Rücklage in der
Höhe eines Jahresaufwandes
der Agrargemeinschaft unbe-
dingt verbleiben muss, ist eben-
falls reine Willkür der Agrar-
behörde und wurde auch vom
Rechn ungshol kritisiert.
Bei den Voranschlägen geht es

um die Frage, ob die Organe der
Agrargemeinschaften nicht Geld
verplanen, über das ausschließ-
lich die Gemeinde alleine zu
verfügen berechtigt ist. Es ist zu
orüfen. ob Investitionen in nicht
iand- und forstwirtschaftliche
Einrichtungen geplant sind und
ob auf Beiträge der Agrarge-
meinschaftsmitglieder verzichtet
wird.
Die Agrarbehörde verkennt nach
wie vor das VfGH-Erkenntnis
aus dem Jahr 2008 und auchje-
nes aus dem Jahr 1982. Beide
besagen klar: Substanzwert ist
jener Wert, der nach Abzug der
Belastungen durch die land- und
forstwirtschaftlichen Nutzungs-
rechte verbleibt.
Mustergutachten der Sachver-
ständigen des Amtes der Tiroler
Landesregierung waren Iaut
Rechnungshofbericht nicht nach-
zuvollziehen und führten zum
Ergebnis, dass Gemeinden ge-

genüber den Agrargemeinschaf-
ten benachteiligt wurden. Auch
Musterformulare für die Rech-

nungskreise führen zum Ergeb-
nis, dass Vermögensrechte der
Gemeinden vernichtet t't-erden.

Die Gemeinden in Tirol haben
Anspruch auf den Substanzwert
aus Gemeindegrundstücken, die
früher r erlassungswidrig an
Agrargemeinschaften übertra-
gen worden waren. Das stellte
der VfCH bereits 1982 in seinem
damaligen Erkenntnis fest. Das

Land Tirol beziehungsweise die
Agrarbehörde setzten dieses Er-
kenntnis damals nicht um und
tun dies auch heute noch nicht,
obwohl der VfGH sein Erkennt-
nis von 1982 in Mieders 2008
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Durch die derzeitigen Rech-
nungsabschlüsse werden Auf-
wendungen, die auf die Mitglie-
der umgelegt gehören, zur Gän-
ze zu Lasten des Gemeindean-
teils verbucht werden. In rund
der Hälfte der vom Rechnungs-
hof überprüften Fäile zahlten
die Mitglieder keine Beiträge in
d ie Agrargemeinschaft ei n.

Die Mustergutachten der Sachverständigen

des Amtes der Tiroler Landesregierung

waren [aut Rechnungshofbericht nicht

nachzuvoItziehen.



,Es geht nicht darum, den
Bauern was wegzunehmen"
Mit gleich vier Agrargemein-
schaften muss sich die Lermoo-
ser Bürgermeisterin Maria
Zw ölf er auseinandersetzen. Al-
1es andere als eine einfache An-
gelegenheit, zumal es ihrer An-
sicht nach im Flurverfassungs-
gesetz zu viel Interpretations-
spielraum gibt.

Die Situation um die
Agrargemeinschaf-
ten spitzt sich auch
in Lermoos immer
mehr zu. Wie ist die
aktuelle Situation?
Zwölfer: Die Agrar-
gemeinschaften
Untergarten, Ober-
gartenj Schober-
Häselgör und Ler-
moos teilen das
Vermögen zu ihren
Gunsten auf. Von

Der Uberling, das ist der über die bestehenden Nutzungsrechte hinausgehende Holzeinschtag, steht a[s Substanzertrag ausschIießtich
der Gemeinde zu. Die Agrargemeinschaftsmitgtieder haben nur Anspruch auf Deckung ihres althergebrachten Haus- und Gutsbedarfs.

Zu vieI Interpretationsspietraum im Gesetz
und 2011 bekräftigte.
Der VfGH hat in seinem Er-
kenntnis von 2008 klar und
deutlich gesagt, dass eine Ande-
rung nur dann, aber auch immer
dann stattzufinden hat, wenn
sich die erfolgte Regulierung für
die Ausübung der land- und
forstwirtschaftlichen Nutzungs-
rechte unzweckmäßig erweist
oder die für die Nutzungsver-
hältnisse maßgeblich gewese-
nen Umstände geändert haben.
Eine solche Anderung kommt
bei verfassungskonformer Ausle-
gung der nunmehrigen Rechtsla-
ge in Betracht. Das für das Ge-
meindegut wesentliche Sub-
stanzrecht der Gemeinde muss
als (möglicherweise im Ausmaß
wechselnder) Anteil an der
Agrargemeinschaft zur Geltung
gebracht werden können.
Dass sich seit den Regulierungen
in den 60er-Jahren die für die
Anteiisverhältnisse maßgeb1i-
chen Umstände geändert haben,
ist angesichts der zahlreichen
Veränderungen der Substanz
und Ausweitung der Nutzungen
seit dem Jahr 1984 (Novellie-
rung des des TFLG im Gefolge
des Erkenntnisses VfS1g.

933 6 / 79 82) nicht zweifelhaft.
Die Agrarbehörd e beschä fti gt
sich nun schon seit zwei Jahren
mit unnotwendigen Feststel-
lungsverfahren anstatt die An-
derung der Verhältnisse von
Amts wegen aufzugreifen, wozLr
sie von Verfassung wegen ver-
pflichtet ist. Es ist einfach kühn,
wenn die entsprechenden Lan-
desbehörden immer wieder be-
haupten, dass sie an der Umset-
zung des VfGH- Erkenntnises
2008 arbeiten und a11es tun,
dass die Gemeinden zu ihrem
Recht kommen.

Maria Zwölfer, Bür-
germeisterin von
Lermoos

Sie sind aber auch mit dem vorlie-
genden Flurverfassungsgesetz
nicht zufrieden.
Ein Gesetz muss eindeutige Re-
geln festlegen. Wir als Gemein-
devertreter bauchen klare Vor-
gaben. Interpretationsspielräu-
me haben in einem Gesetz hin-

gegen nichts verlo-
ren. Mir ist es zu we-

i.. nig, wenn es im Land
l:: heißt: Hier sind die
:r, Rahmenbedingun-

::,,' gen, nUn SOllen Ge-

;1,' meinden und Agrar-
rr:r gemeinschaftenver-
:r,r handeln.

.4.

.tt', Es scheint so, dass in
r:: der Sache seit Mona-

ten gar nichts weiter
geht.
Die einzigen, die bis
dato von diesem
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meiner Seite gibt's derzeit kei-
ne Unterschrift unter den Rech-
nungsabschluss. Als Bürger-
meisterin habe ich die Interes-
sen der Gemeinde zu wahren.
Würde mich sonst in die Nähe
des Amtsmissbrauchs bringen.

Die Agrarier werfen den Gemein-
den Enteignung der Mitgtieder
vor.
Solche Aussagen werden von
der Plattform Agra4 deren
Handlungsweise intensiv zu
hinterfragen ist, bewusst
getätigt. Diese so genannre
Standesvertretung wirkt eska-
lierend auf die ganze Thematik.

Streitthema profitieren, sind
die Rechtsanwälte. Ich glaube
aber auch nicht, dass es im Sin-
ne der Agrarier sein kann,
wenn sie Geld verprozessieren.

lst durch das Thema der Dorffrie-
den gefährdet?
Leider ja. Und zwar massiv. Da-
bei kritisieren wir von unserer
Seite nicht den Bauernstand an
sich, der für das gesamte Land
Tirol eine enorme Bedeutung
hat. Und es geht auch nicht
darum, wie von der Plattform
Agrar behauptet, den Bauern
etwas wegzunehmen.


